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1 Anlass und Ziel der Planung 

Die Gemeinde Weeze beabsichtigt den Bebauungsplan Weeze Nr. 43 -Wemb 

Schulstraße - aufzustellen. Die Gemeinde Weeze verfolgt mit der Aufstellung des 

Bebauungsplans im Ortsteil Wemb das Ziel, im bisher unbeplanten Innenbereich 

Wohnbauflächen als Nachverdichtung zu entwickeln. Der Rat der Gemeinde 

Weeze hat am 8.02.2022 beschlossen, den Bebauungsplanes Weeze Nr. 43 -

Wemb Schulstraße - auf Grundlage des § 2 BauGB in Verbindung mit den §§ 13 

und 13 a BauGB aufzustellen.  

Der Geltungsbereich umfasst das ehemalige Feuerwehrgebäude Wembs wie auch 

einen landwirtschaftlichen Hof und soll einer neuen Nutzung zugeführt werden um 

den Wohnraumbedarf im Ortsteil Wemb im Sinne einer Innenentwicklung auf be-

reits genutzten Flächen zu decken.  

2 Prüfung der Voraussetzungen des § 13a BauGB  

Bebauungspläne, die der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdich-

tung oder anderen Maßnahmen der Innenentwicklung dienen, können als be-

schleunigtes Verfahren nach § 13 a BauGB durchgeführt werden. Das beschleu-

nigte Verfahren entspricht im Wesentlichen dem für geringfügige Planänderungen 

schon immer möglichen vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB. Die Pflicht zur 

frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange entfällt. 

Ergänzend wird hierzu bei Bebauungsplänen, die im Widerspruch zu den Darstel-

lungen des geltenden Flächennutzungsplanes stehen, auf die bislang erforderliche 

parallel durchzuführende Änderung des Flächennutzungsplanes verzichtet. Die 

Anpassung erfolgt nachträglich im Wege einer schlichten Berichtigung. 

Der Bebauungsplan darf im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, 

wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO oder 

einer Größe der Grundfläche festgesetzt wird von insgesamt weniger als 20.000 

m². Bei einer Grundfläche über 20.000 m² bis weniger als 70.000 m² muss eine 

Einzelfallprüfung durchgeführt und nachgewiesen werden, dass der Bebauungs-

plan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen verursacht. 

Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, 

von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 

2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von 

der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4 BauGB 

abgesehen. Monitoringmaßnahmen nach § 4c BauGB sind ebenfalls nicht durch-

zuführen. Die Auswirkungen der Planung auf die Umwelt sind allerdings auch wei-

terhin abwägungspflichtig. Lediglich die formalen Anforderungen, die mit der förm-

lichen Umweltprüfung verbunden sind, entfallen. 

Bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung ist ein naturschutzrechtlicher Aus-

gleich für Eingriffe in die Natur und Landschaft nicht erforderlich, soweit die in dem 

Bebauungsplan festgesetzte Grundfläche 20.000 m² nicht überschreitet (§ 13a 

Abs. 2 Nr. 4 BauGB). 
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Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Weeze Nr. 43 -Wemb Schulstraße -

umfasst eine bestehende innerörtliche Bebauung im Siedlungsgefüge Wembs, 

das entlang der Straßen bereits mit Gebäuden bebaut ist (Beurteilung nach § 34 

BauGB). Im rückwärtigen Bereich, der Straße abgewandten Seite, sind landwirt-

schaftliche Nebengebäude zu finden. Der Bebauungsplan soll regeln, in welcher 

Form und welchem Maß eine Nachverdichtung möglich ist. Es handelt sich somit 

um einen typischen Fall des Bebauungsplanes der Innenentwicklung. 

Der Geltungsbereich umfasst 5.489 m²; davon werden 1.249 m² als öffentliche 

Verkehrsfläche festgelegt und sind bei der Grundflächenberechnung nicht zu be-

rücksichtigen. Als Baufläche (WA) verbleiben insgesamt 4.240 m², die nach fest-

gesetzter Grundflächenzahl (GRZ) über eine zulässige Grundfläche von rund 

1.698 m² verfügen. Damit verbleibt die festgesetzte Grundfläche weit unter den 

vorgegebenen 20.000 m². 

Bei der Planungsabsicht handelt es sich weder um ein UVP-pflichtiges Vorhaben 

noch sind europäische Vogelschutzgebiete oder FFH-Gebiete betroffen. Anhalts-

punkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b genannten Schutzgüter 

liegen auch nicht vor. Ein Ausgleich eines evtl. entstehenden Eingriffs ist nicht not-

wendig, da die festgesetzte Grundfläche 20.000 m² nicht überschreitet und große 

Flächen bereits nach § 34 BauGB bebaut sind oder bebaut werden dürfen. 

Demnach kann der Bebauungsplan Weeze Nr. 43 -Wemb Schulstraße - als Be-

bauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt wer-

den. 

3 Lage im Raum und Abgrenzung des Plangebietes  

Das Plangebiet liegt im Ortskern des Ortsteils Wemb der Gemeinde Weeze und 

umfasst 0,55 ha.  

Das Plangebiet enthält auf der Gemarkung Weeze, Flur 37 folgende Flurstücks-

Nummern (s. Abbildung 1):  

34 und 125 (jeweils teilweise).  

Abgegrenzt ist das Plangebiet: 

nach Süden: durch den Straßenrand der Schulstraße,  

nach Osten: durch die öffentliche Grünfläche an der Straße Auf der Schanz und 

die rückwärtige Grundstücksgrenze des Flurstücks Nr. 37, Auf der Schanz 54, 

nach Westen und Norden: durch private Gartenflächen der Wohngebäude Schul-

straße 8 und Alte Jülicher Straße 43, 45 und 47 sowie Auf der Schanz 52.  
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Abb. 1: Plangebiet  
(Kartengrundlage: Geobasisdaten der Kommunen und des Landes NRW © Geobasis NRW 
https://www.tim-online.nrw.de mit eigener Weiterbearbeitung) 

4 Planungsvorgaben 

4.1 Rechtsgrundlagen 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes sind insbesondere folgende Rechts-

grundlagen berücksichtigt worden: 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 

2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 

(BGBl. I S. 1353).  

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. 

Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist. 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 

I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 

1802) geändert worden ist. 

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen – Landesbauordnung 2018 

(BauO NRW 2018) vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421). Zuletzt geändert durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1086).  

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein – Westfalen (GO NRW) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666). Zuletzt geändert 

durch Artikel 7 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1072), in 

Kraft getreten am 1. Juni 2022 durch Bekanntmachung vom 7. März 2022 (GV. 

NRW. S. 286).   

https://www.tim-online.nrw.de/
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4.2 Flächennutzungsplan 

 

Abb. 2: Auszug FNP Gemeinde Weeze (Lage Plangebiet rot umrandet)  

Der gültige Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde Weeze vom Dezember 

1982 wurde zuletzt in Teilen durch die 37. Änderung vom 24.01.2020 geändert. 

Das Plangebiet ist im Flächennutzungsplan als Gemischte Baufläche dargestellt. 

Das ehemalige Schulgebäude (ehemalige Feuerwehrgebäude) ist noch als Fläche 

für den Gemeinbedarf aufgeführt. Der Bebauungsplan kann damit aus dem Flä-

chennutzungsplan entwickelt werden. 

4.3 Bestehendes Baurecht  

Das Plangebiet liegt im bestehenden Siedlungsgefüge Wembs. Die bebauten Be-

reiche entlang der Schulstraße sind nach § 34 BauGB als Innenbereich zu beur-

teilen. Ein Bebauungsplan ist für dieses Gebiet bisher nicht vorhanden.  
  



Gemeinde Weeze Bebauungsplan Weeze Nr. 43 -Wemb Schulstraße- Seite 5/20 

MVV REGIOPLAN  04.11.2022 

  

5 Bestandssituation im Plangebiet  

5.1 Städtebauliche Situation und Bestandsnutzung  

Der Geltungsbereich umfasst das ehemalige Feuerwehrgebäude Wembs sowie 

einen landwirtschaftlich genutzten Gebäudekomplex mit Wohnhäusern und Stal-

lungen wie auch weitere Nebengebäude (s. Abbildung 3).  

Das ehemalige Feuerwehrgebäude (ehemals Schulgebäude) wird vom DRK Orts-

verband zwischengenutzt und soll abgerissen werden. Der gepflasterte Hofbereich 

wird vom gemeindlichen Schulbus als Buswendeschleife befahren. Das landwirt-

schaftliche Anwesen wird zurzeit noch genutzt, soll aber ebenfalls für eine Neube-

bauung abgerissen werden. Zu dem Hof gehören befestigte Hofflächen, Grünflä-

chen wie auch ein untergeordneter Gehölzbestand mit Obstbäumen und Birken 

sowie ein Gartenteich.  

Südlich des Plangebietes, auf der anderen Seite der Schulstraße, befindet sich die 

denkmalgeschützte Pfarrkirche „Heilig Kreuz" als Backsteinbau. Die Umgebung ist 

geprägt von einer überwiegend kleinteiligen Wohnbebauung unterschiedlichen Al-

ters.  

 

Abb. 3: Luftbild des Plangebietes mit Geltungsbereich (in rot)  
(Kartengrundlage: Geobasisdaten der Kommunen und des Landes NRW © Geobasis NRW 
https://www.tim-online.nrw.de mit eigener Weiterbearbeitung) 

  

 

https://www.tim-online.nrw.de/
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5.2 Erschließung, Ver- und Entsorgung  

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt von der Schulstraße, die das Plangebiet 

an die örtlichen und über die Straße Auf der Schanz (L361) an die überörtlichen 

Straßen anschließt. Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes ist damit ge-

sichert. Die Medien zur Versorgung liegen in der Schulstraße.  

Gemäß § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz ist das Niederschlagswasser ortsnah 

zu versickern, zu verrieseln oder direkt über eine Kanalisation ohne Vermischung 

mit Schmutzwasser in ein Gewässer einzuleiten. Hinsichtlich der Niederschlags-

wasserbeseitigung sollen vorrangig die Möglichkeiten ausgeschöpft werden, das 

Niederschlagswasser auf eigenem Grundstück zu verwerten. Es ist eine Versicke-

rung auf den Grundstücken vorgesehen. Das auf den Verkehrsflächen anfallende 

Niederschlagswasser wird dem vorhandenen Mischwasserkanal in der Schul-

straße zugeführt.  

5.3 Denkmalschutz  

Die Pfarrkirche „Heilig Kreuz“ ist in der Denk-

malliste der Gemeinde Weeze eingetragen. 

Die Kirche wird von der Straße „Auf der 

Schanz“ erschlossen und ist von Friedhofflä-

chen umgeben. Der Kirchturm hat eine Höhe 

von rund 22 m und das Kirchenschiff von rund 

9 m. (s. Abb. 3 + 4). Nach Auskunft des LVR-

Amtes für Denkmalpflege1 besteht gemäß 

§ 3 DSchG NRW bei Bauvorhaben in der 

Umgebung von Denkmälern ein Rücksicht-

nahmegebot. Dieses besagt, dass die Be-

lange des Denkmalschutzes und der Denk-

malpflege bei allen öffentlichen Planungen 

und Maßnahmen angemessen zu berück-

sichtigen sind. 

Abb. 4: Pfarrkirche Heilig Kreuz  
(Foto: https://www.weeze.de) 

Ziel der Planung ist es, eine Wohnbebauung zu ermöglichen, die sich in das Orts-

bild einfügt und dem Gebäudekörper der Kirche unterordnet.  

Direkt im Westen an das Plangebiet angrenzend 

befindet sich die ehemalige Christophorus-Schule 

von 1938. Das frühere Schulgebäude steht nicht 

unter Denkmalschutz (eine Prüfung ist bislang nicht 

erfolgt), es ist aber in jedem Fall ortsgeschichtlich 

und auch städtebaulich von besonderer Bedeutung.  

 

Abb. 5: ehem. Christopherus Schule   
(Foto: https://www.weeze.de) 

 
1 Schreiben vom 29.09.2022 im Rahmen der Offenlage  

https://www.weeze.de/
https://www.weeze.de/
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Im Plangebiet steht auf der Fläche dem ehemaligen Feuer-

wehrgebäude seit 2004 das Christophorus-Mosaik von Jo-

hannes Mennekes aus dem Jahr 1960, das ehemals in der 

Pausenhallt der Schule seinen Platz hatte. Nach Einschät-

zung des LVR-Amtes für Denkmalpflege ist das Mosaik eben-

falls erhaltenswert und sollte an Ort und Stelle bewahrt wer-

den. Eine Veränderung des Standortes des Mosaikes ist nicht 

geplant und soll durch den Bebauungsplan auch nicht ange-

stoßen. 

 

Abb. 6: Christopherus-Mosaik  
(Foto: https://www.weeze.de) 

5.4 Umweltbelange  

Im Verfahren nach § 13 a BauGB entfällt die Umweltprüfung mit der Eingriffsrege-

lung und in der Folge auch der Umweltbericht. Gleichwohl sind für die Abwägung 

nach § 1 Abs. 7 i. V. m. § 2 Abs. 3 und § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB auch die Umwelt-

belange einschließlich der umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen 

und seine Gesundheit zu berücksichtigen und daher ausreichend aufzubereiten.  

5.4.1 Keine UVP Pflicht, keine Beeinträchtigungen  

Ein Verfahren nach § 13 a BauGB wäre unzulässig, wenn eine Pflicht zur Durch-

führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) besteht oder Anhaltspunkte 

dafür bestehen, dass Schutzgüter im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b des 

BauGB (=Natura 2000 Gebiete) beeinträchtigt werden.  

Gemäß dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) und seiner Anlage 1 

Nr. 18 ist die Planung eines Wohngebietes mit ca. 0,55 ha nicht UVP-pflichtig. 

Natura 2000 Gebiete sind im vorliegenden Fall nicht betroffen. 

5.4.2 Natur- und Artenschutz 

Planungsbedingt gehen die bestehenden Gehölzstrukturen wie auch die vorhan-

denen Gebäude verloren. Nach Fertigstellung der geplanten Wohnbebauung wer-

den neue Gartenflächen mit Gehölzstrukturen angelegt und damit der Verlust der 

bestehenden Gehölze ersetzt.  

Bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren müssen 

die Artenschutzbelange entsprechend den europäischen Bestimmungen geprüft 

werden. Die Gemeinde Weeze hat das Graevendal GbR Büro für Faunistik & Öko-

logie im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zum Bebauungsplan Weeze Nr. 43 – 

Wemb Schulstraße mit der Erstellung eines Artenschutzbeitrag beauftragt. Diese 

kam zu folgenden Ergebnissen: 

Säugetiere  

Im Zuge der Kontrolle wurden keinerlei Hinweise auf das Vorkommen von Fleder-

mäusen entdeckt. Einige Strukturen, insbesondere Spaltenräume im Mauerwerk, 

weisen durchaus eine Quartiereignung auf, jedoch wurden weder Tiere noch Kot 

https://www.weeze.de/
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gefunden. Keller sind in den meisten Gebäuden nicht vorhanden, lediglich in einem 

Gebäude war ein halbhoher Keller, für welchen jedoch ein Besatz ausgeschlossen 

werden konnte, da keine geeignete Einflugmöglichkeit bestand. Die Dachstühle 

aller Gebäude konnten im Rahmen der Begehung eingesehen werden, auch hier 

wurden keinerlei Hinweise auf Vorkommen von Fledermäusen erbracht. Das ehe-

malige Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr weist eine umlaufende Attika auf, die 

Ausgestaltung ist jedoch zu eng an das Mauerwerk anliegend, sodass eine Quar-

tiereignung für das Gebäude nicht vorliegt.  

Vögel  

Im südlichen Bereich des Grundstücks, in einem ehemaligen Pferdestall, wurde 

ein Haussperlingsnest nachgewiesen. Außen am Stall, über einer Tür, wurden 

zwei weitere Haussperlingsnester nachgewiesen. Des Weiteren wurde ein 

Haussperlingsnest im nordwestlichen Bereich des Grundstücks, in einem halbof-

fenen Gebäude, gefunden (s. Abbildung 4). Dort befand sich auch ein Nest der 

nichtplanungsrelevanten Art Zaunkönig sowie der ebenfalls nicht-planungsrele-

vanten Art Ringeltaube. In dem Wohngebäude südlich des halboffenen Gebäudes 

bzw. nördlich der Feuerwache wurde ein Dohlenpaar beim Nestbau in einem Ka-

min gesichtet. Zuletzt wurde am Eingang der Feuerwache ein weiteres Haussper-

lingsnest nachgewiesen (siehe Abbildung 4).  

Sonstige planungsrelevante Arten  

Für sonstige planungsrelevante Arten, wie z.B. planungsrelevante Reptilien- und 

Amphibienarten können geeignete Habitate im Eingriffsbereich mit hinreichender 

Sicherheit ausgeschlossen werden. 

 

Abb. 7: Artenschutz: Übersicht über die Nachweise  
(Quelle: ASB Graevendal GbR 2022) 
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5.4.3 Fläche 

Als zu beachtender Belang des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB 

gelten auch die Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche. Grundsätzlich ist mit 

Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen (§ 1a Abs. 2 BauGB).  

Um eine zusätzliche Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen zu 

verringern, sind Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde beispielsweise durch 

Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen 

zur Innenentwicklung zu nutzen und auch Bodenversiegelungen auf das notwen-

dige Maß zu begrenzen. Das ist in diesem Planungsvorhaben der Innenentwick-

lung der Fall. Dem Belang des Schutzgutes Fläche wird damit Rechnung getragen.  

5.4.4 Boden/ Altlasten/ Abfall/ Wasserhaushalt 

Das Plangebiet ist Teil des Siedlungsgefüges Wemb und damit bereits heute anth-

ropogen überprägt, da genutzt und bebaut. Im Bestand besteht bereits ein hoher 

Grad an Versiegelung im Bereich der Bebauung und der Hofflächen wie auch der 

Wendeanlage für den Schulbus.  

Das anfallende Niederschlagswasser wird im Bestand, sofern es nicht vor Ort auf 

der Fläche versickert, in dem bestehenden Mischwasserkanal eingeleitet. Geplant 

ist, den Versiegelungsrad auf den privaten Grundstücken zu beschränken sowie 

das auf den privaten Grundstücken anfallende Niederschlagswasser auf den 

Grundstücken zu versickern und damit dem Wasserkreislauf zurückzuführen.  

Im Plangebiet sind keine Altablagerungen bekannt. 

5.4.5 Klima / Luft  

Vorbelastungen für das Kleinklima bestehen teilweise kleinräumig aufgrund des 

hohen Versiegelungsgrad von Teilflächen (Wendeschleife). Die Planung sieht eine 

Beschränkung der versiegelten Flächen gemäß den Orientierungswerten der 

BauNVO vor und begrenzt damit den künftigen Versiegelungsgrad. Zudem werden 

Begrünungsmaßnahmen für die privaten Grundstücke festgesetzt, die für die zu-

künftigen Bewohner ein klimatisch behagliches Lebensumfeld schaffen.  

5.4.6 Landschaftsbild / Kultur- und Sachgüter  

Das Plangebiet selber ist durch die bestehende Bebauung bereits als Siedlungs-

bereich geprägt. Beeinträchtigungen des Landschafts- und Erholungsraums im na-

turschutzrechtlichen Sinne sind aufgrund der innerörtlichen Lage sowie der gerin-

gen Dimension der Planung nicht zu erwarten. Das Ortsbild wird allerdings we-

sentlich durch die Art der Bebauung geprägt. Die vorliegende Planung hat zum 

Ziel, eine ungeregelte Entwicklung zu vermeiden und das Ortsbild zu schützen.  

Kulturgüter sind im Plangebiet nicht vorhanden. Als sonstige Sachgüter ist die be-

stehende Bebauung zu nennen, die im Sinne einer Innenentwicklung abgebrochen 

und ersetzt wird.  
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5.4.7 Wechselwirkungen  

Da es sich bei dem Vorhaben um eine bereits bebaute Innenentwicklungsfläche 

handelt, sind von dem Vorhaben nur im begrenzten Umfang freie Bodenflächen, 

bestehende Pflanzbestände und offene Grünflächen betroffen.  

Grundsätzlich sind folgende Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu be-

rücksichtigen: 

- Freie Bodenfläche dient grundsätzlich als Vegetationsstandort bzw. ist Vo-

raussetzung für die Ausbildung von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere 

sowie für die Schaffung geeigneter Erholungsräume für den Menschen. Die 

gegenwärtige Nutzung (bereits bebauter Siedlungsbereich) begrenzt diese 

Funktion bereits stark. 

- Freie Bodenfläche dient der Grundwasserregeneration einschließlich Fil-

terfunktion.  

- Die bestehenden, untergeordneten Pflanzbestände werden von unter-

schiedlichen Tierarten im Tages- oder Jahresrhythmus aufgesucht und ha-

ben für sie als (Teil-)Lebensraum Bedeutung.  

- Alle offenen Grünflächen mindern kleinklimatisch die Erwärmung. 

5.5 Hochwasserschutz 

Das Plangebiet liegt außerhalb festgesetzter Überschwemmungsbereiche im 

Sinne des § 76 WHG sowie außerhalb des Darstellungsbereichs der Hochwasser-

gefahrenkarten gem. EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (https://geo-

portal.de/map.html). Mit hochwasserbedingten Risiken für die menschliche Ge-

sundheit, die Umwelt, Infrastrukturen und Eigentum ist im Plangebiet nicht zu rech-

nen. 

Die „Hinweiskarte Starkregengefahren“ des Bundesamtes für Kartographie und 

Geodäsie (BKG) zeigt, dass auf einem kleinen Teil der Flächen im Plangebiet bei 

extremen Starkregenereignis mit einer Wasserhöhe von 0,1 bis 0,5 m zu rechnen 

ist. Dies trifft auch auf die Schulstraße (außerhalb des Geltungsbereiches) zu. Hier 

ist zudem bei einem extremen Ereignis mit Fließgeschwindigkeiten zwischen 0,5 

bis 2,0 m/s zu rechnen. Eine mögliche Betroffenheit durch plötzlich auftretende 

Starkregenereignisse kann damit nicht ausgeschlossen werden.  

Es wird empfohlen, auf der Ebene der Baugenehmigung technische Maßnahmen 

zum Schutz der sich im Plangebiet aufhaltenden Menschen zu ergreifen und um-

zusetzen. Hier ist neben der Rückhaltung und Abflussregelung der Objektschutz 

wichtig. Hier sind beispielhaft der Schutz vor Rückstau aus dem Kanalnetz, der 

Schutz vor Bodenfeuchte, Grundwasser und Sickerwasser oder das Wegleiten des 

Wassers von Gebäuden zu nennen.  

5.6 Immissionen 

Das Plangebiet weist keine erhebliche Vorbelastung durch Schallimmissionen auf. 

Die angrenzenden Wohnnutzungen lassen auch künftig keine Belastung erwarten. 

Innerhalb des Plangebiets werden nutzungsbedingt keine wesentlichen 
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Emissionen erzeugt, entsprechende Nutzungen sind ausgeschlossen. Die Ergrei-

fung von Maßnahmen ist nicht erforderlich.  

5.7 Kampfmittel 

Kenntnisse bzgl. dem Verdacht oder Vorhandensein von Kampfmitteln liegen zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor.  

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel gefunden werden, sind die Arbeiten aus Si-

cherheitsgründen umgehend einzustellen und der Kampfmittelbeseitigungsdienst 

der Bezirksregierung Düsseldorf oder die nächstgelegene Polizeidienststelle un-

verzüglich zu verständigen. 

5.8 Störfallbetrieb 

Bereits im Rahmen der Bauleitplanung sollte durch angemessene Sicherheitsab-

stände eine räumliche Trennung von Störfallbetrieben und empfindlichen Nutzun-

gen berücksichtigt werden. Dieser Ansatz wird – neben der sog. „Seveso-III-

Richtlinie“ („Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Un-

fälle mit gefährlichen Stoffen“) – im Immissionsschutzrecht, hier insbesondere mit 

§ 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) verfolgt. Hiernach muss zwi-

schen Störfallbetrieben und umgebenden empfindlichen Nutzungen (z.B. Wohn-

gebieten, öffentlich genutzten Gebäuden, wichtigen Verkehrswegen, Freizeitge-

bieten, FFH-Gebieten) ein angemessener Sicherheitsabstand eingehalten wer-

den, bzw. sind die für bestimmte Nutzungen vorgesehenen Flächen so zuzuord-

nen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen in Betriebs-

bereichen hervorgerufene Auswirkungen auf o.g. Gebiete so weit wie möglich ver-

mieden werden. 

Für die Gemeinde Weeze, Ortsteil Wemb (und somit auch für das Plangebiet) ist 

kein unter die Störfallverordnung fallender Betrieb vorhanden, dessen Konsultati-

onsabstand zum Tragen kommt. 

 

6 Planungsinhalte des Bebauungsplans  

Gemäß § 2a BauGB sollen nachfolgend die Planungsziele dargelegt werden.  

6.1 Städtebauliches Konzept   

Als Grundlage für den Bebauungsplan dient ein Städtebauliches Konzept (Mar-

schewski 2021), dass eine Wohnbebauung entlang der Schulstraße und einer neu 

zu bildenden Stichstraße vorsieht.  

Hierbei ist der Ersatz des alten Schulgebäudes (ehem. Feuerwehrgebäude) durch 

den Neubau eines zweigeschossigen Mehrfamilienhaues vorgesehen. Zudem ist 

die Erschließung des Flurstück-Nr. 125 über die Schulstraße nach Norden über 

eine Stichstraße geplant. Für eine Neubebauung wird das Wohngebäude Schul-

straße 2 und seine Stallungen und Nebenanalgen abgebrochen und durch ein 

ebenfalls zweigeschossiges Mehrfamilienhaus an der Schulstraße und einer an-

schließenden Reihenhausbebauung mit vier Einheiten in eingeschossiger 
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Bauweise ersetzt. Zur Schaffung von nach Süden ausgerichteten Gartenflächen 

wird die Hausgruppe von Norden über die Stichstraße erschlossen. Ergänzt wird 

die Reihenhausbebauung im rückwärtigen Bereich durch ein eingeschossiges 

Doppelhaus wie auch zwei Grundstücke für weitere Mehrfamilienhäuser. Ein An-

schluss an die Stichstraße nach Norden ist in der Zukunft möglich und damit eine 

Erweiterung der Wohnbebauung. 

 

Abb. 8: Städtebaulicher Entwurf  
(Quelle: Architekt Marschewski, Städtebauliches Konzept, Variante 1, Goch 28.05.2021) 

Abweichend von dem dargestellten Entwurf der Abbildung 5 wird eine Eingrünung 

der Hausgruppe durch eine Schnitthecke mit Laubgehölzen zur Einbindung der 

Grundstücke ins Ortsbild vorgesehen. Die Stellplätze südlich des 6-Pateienhauses 

werden hierfür an die westliche Grundstückgrenze verschoben. Ergänzend sieht 

der Bebauungsplan grünordnerische Festsetzungen zur Mindestbegrünung der 

Grundstücke mit standortheimischen Laub- oder Obstbäumen sowie Gehölzpflan-

zungen vor. Zudem sind flache und flach geneigte Dächer (<10°) von Nebenanla-

gen, überdachten Stellplätzen und Garagen dauerhaft extensiv zu begrünen. Mit 

einer Dachbegrünung kann ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung der Wärmerück-

strahlung versiegelter Flächen und dem oberflächigen Niederschlagswasserab-

fluss geleistet werden. 

6.2 Erschließung 

Die Erschließung wird über die Schulstraße, die Wendeanlage für den Schulbus 

wie die neu geplante Stichstraße gesichert. Die geplante Stichstraße als Wohnweg 

hat im Querschnitt eine Breite von 6,5 m. Die konkrete Ausgestaltung der Ver-

kehrsfläche ergibt sich in der weiteren Planung. 

Die Unterbringung der notwendigen Stellplätze ist auf den privaten Grundstücken 

nachzuweisen. Hierbei wird ab einer Wohnungsgröße von 40 m² Wohnfläche zwei 

Stellplätze pro Wohnung verlangt.  

Die Anschlüsse an die Medien zur Versorgung liegen in der Schulstraße. Das auf 

den privaten Grundstücksflächen anfallende Niederschlagswasser ist auf den pri-

vaten Grundstücken zur Versickerung zu bringen.   
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6.3 Denkmalschutz  

Ziel der Planung ist es, eine Wohnbebauung zu ermöglichen, die sich in das Orts-

bild einfügt und dem Gebäudekörper der Kirche unterordnet. Der Bebauungsplan 

ermöglicht für die geplante Nachverdichtung auf Höhe des Kirchengebäudes le-

diglich eine Bebauung mit eingeschossigen Reihenhäusern mit einer maximalen 

Traufhöhe von 4,50 m. Maximal ist im Plangebiet eine Wohnbebauung mit einer 

Traufhöhe von 7,50 m zulässig, die auf maximal zwei Vollgeschosse beschränkt 

wird. Die Kubatur der einzelnen Gebäude wird zudem durch die Ausweisung der 

einzelnen Baufenster in Kombination mit einer maximalen GRZ beschränkt. Die 

geplante Wohnbebauung ordnet sich dementsprechend dem Gebäudekörper der 

Kirche (Kirchturm mit 22 m und Kirchenschiff mit 9 m) unter und fügt sich in das 

bestehende Ortsbild ein, zumal Plangebiet und Kirche durch die Schulstraße und 

die Friedhofsflächen getrennt sind und die geplante Wohnbebauung mit einer 

Schnitthecke entlang der Schulstraße eingefasst wird. Auch der Nachbarschaft 

zum Christopherus-Haus in der Schulstraße 8, mit seiner Gebäudehöhe von rund 

10,25 m, wird damit bei der Planung Rechnung getragen. 

Die Fläche vor dem ehemaligen Feuerwehrgebäude wird als Verkehrsfläche mit 

der Zweckbestimmung „Haltpunkt Schulbus“ in den Bebauungsplan übernommen 

und stellt eine Bestandsübernahme dar. Eine Veränderung des Standortes des 

Christopherus-Mosaikes ist nicht geplant und durch den Bebauungsplan auch 

nicht angestoßen. 

In den Bebauungsplan wird folgender Hinweis zum Planvollzug aufgenommen, der 

bei Bauantragsstellung zu beachten ist:  

Die auf der Denkmalliste der Gemeinde Weeze geführte Pfarrkirche Heilig Kreuz 

liegt in unmittelbarer Umgebung zum Plangebiet (Auf der Schanz 58). Gemäß § 3 

DSchG NRW besteht bei Bauvorhaben in der Umgebung von Denkmälern ein 

Rücksichtnahmegebot (§ 3 DSchG NRW). Bei Bauantragsstellung ist eine denk-

malrechtliche Erlaubnis bei der Unteren Denkmalbehörde einzuholen und gemäß 

§ 9 Abs. 2 DSchG NRW Ausführungsdetails zum Beispiel im Hinblick auf die Farb-

gebung abzustimmen. 

6.4 Artenschutz  

Für das Plangebiet wurde ein Artenschutzbeitrag durch das Büro für Faunistik & 

Ökologie Graevendal GbR erarbeitet, in dem untersucht wurde, ob bei einer Pro-

jektrealisierung Konflikte mit dem Artenschutz gemäß den artenschutzrechtlichen 

Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG zu erwarten sind. 

Unter Einhaltung von Vermeidungsmaßnahmen, die die Terminierung zu Arbeiten 

im Gebäudebestand vorgeben und der Berücksichtigung von CEF-Maßnahmen für 

Haussperling und Dohle werden durch die geplanten Arbeiten keine Verbotstatbe-

stände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgelöst. 

Hierzu aus dem Gutachten (Graevendal GbR 2022):  

Für das Bauvorhaben konnten Konflikte mit den Verbotstatbeständen nach § 44 

Abs. 1 BNatSchG für die planungsrelevanten Arten nicht ausgeschlossen werden. 
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Das Grundstück dient Haussperlingen und Dohlen, die als Koloniebrüter im Kreis 

Kleve planungsrelevant sind, als Fortpflanzungsstätte. Es sind daher Vermei-

dungs- und CEF-Maßnahmen für diese Arten notwendig.  

Des Weiteren wird das Grundstück von den nicht planungsrelevanten Arten Rin-

geltaube und Zaunkönig als Brutplatz genutzt.  

Da die Gehölze auf dem Gelände ebenfalls potentielle Brutplätze darstellen, dürfen 

Gehölzfällarbeiten nur außerhalb der Brutzeit durchgeführt werden (Anfang Okto-

ber bis Ende Februar), um eine Tötung von Individuen oder eine Zerstörung von 

Gelegen zu verhindern. 

Vermeidungsmaßnahmen 

- Zum Schutz des Haussperlings sind die Arbeiten im Pferdestall, dem halb-

offenen Gebäude im nordwestlichen Bereich des Grundstücks und dem 

Eingangsbereich der Feuerwache außerhalb der Brutzeit (die von März bis 

Juni reicht), also im Zeitraum Juli bis Februar, durchzuführen. Alternativ ist 

im Vorfeld durch einen Artexperten zu kontrollieren, ob am entsprechenden 

Gebäu-de oder Gebäudeteil Bruten stattfinden, bevor anschließend der Ab-

bruch erfolgen kann, sofern eine Brut mit hinreichender Sicherheit ausge-

schlossen werden kann.  

- Zum Schutz der Dohle sind die Abbrucharbeiten am Dach und am Schorn-

stein außerhalb der Brutzeit in den Monaten Oktober bis März durchzufüh-

ren.  

- Da ein zwischenzeitlicher Besatz durch Fledermäuse an Einzelhangplät-

zen nicht komplett ausgeschlossen werden kann, sind insbesondere die 

Spaltenräume im Mauerwerk sowie sonstige potenzielle Quartierstrukturen 

(Rollladenkästen) nochmals möglichst unmittelbar vor Abbruch durch einen 

Artexperten auf einen möglichen Besatz hin zu kontrollieren. Ggf. vorge-

fundene Tiere sind (sofern fachlich vertretbar) in ein geeignetes Ersatz-

quartier umzusetzen. 

CEF-Maßnahmen  

- Für den Haussperling sind als Ersatz für die verlorengehenden Nistplätze 

entsprechende Nistkästen an einem Gebäude (Hauswand, Dachbereich) 

im Umfeld anzubringen. In Anlehnung an MKULNV (2013) sind somit fünf 

handelsübliche Dreier-Haussperlingskästen (z.B. Schwegler, Hasselfeldt) 

fachgerecht anzubringen.  

- Für die Dohle sind als Ersatz für den verlorengehenden Nistplatz entspre-

chende Nistkästen an einem Gebäude im Umfeld anzubringen. Für die Art 

liegen bislang keine Übersichten zu den erforderlichen CEF-Maßnahmen 

vor, doch können die Werte aus vergleichbaren Artkapiteln abgeleitet wer-

den (MKULNV 2013). Somit werden insgesamt 2 Nistmöglichkeiten (Doh-

lenkästen) notwendig. Entsprechende Modelle werden u. a. von Schweg-

ler, Hasselfeldt, Naturschutzbedarf Strobel und Vivara angeboten. 



Gemeinde Weeze Bebauungsplan Weeze Nr. 43 -Wemb Schulstraße- Seite 15/20 

MVV REGIOPLAN  04.11.2022 

  

Die Durchführung der CEF-Maßnahmen muss vor Beginn der Abbruch- bzw. Um-

bauarbeiten sowie vor der Brutzeit (welche von Ende Februar bis Ende Juni geht) 

des Eingriffsjahres umgesetzt werden. 

6.5 Begründung der planungsrechtlichen Festsetzungen 

Art der baulichen Nutzung 

Das Plangebiet wird entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung als Allgemei-

nes Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO festgesetzt, da es nach der vorgesehe-

nen Art und Maß der baulichen Nutzung sowie der Definition diesem Gebiet ent-

spricht.  

Um mit der Entwicklung der innerörtlichen Fläche das Ziel zu erreichen, zusätzli-

ches Wohnen in der Ortsmitte Wembs zu schaffen, werden die flächenintensiven 

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen Gartenbaubetriebe und Tankstellen aus-

geschlossen.  

Maß der baulichen Nutzung  

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Wohngebiet durch die maximale Grund-

flächenzahl (GRZ) sowie in der Höhe durch die maximale Anzahl der Vollge-

schosse und der maximalen Traufhöhe bestimmt. 

Planungsziel ist es, die vorgesehene Wohnbebauung maßstabsgerecht in das 

Ortsbild einzubinden und einen Anschluss an die bestehende Wohnbebauung her-

zustellen. Gemäß den Orientierungswerten für Obergrenzen zur Bestimmung des 

Maßes der baulichen Nutzung (§ 17 BauNVO) beträgt die maximale Grundflächen-

zahl für das allgemeine Wohngebiet 0,4.  

Der Bebauungsplan lässt entsprechend des Ortsbildes eine ein- bis zweigeschos-

sige Wohnbebauung mit einer maximalen Traufhöhe von 4,50 m für eingeschos-

sige Wohngebäude in WA 1 und einer maximalen Traufhöhe von 7,50 m für zwei-

geschossige Wohngebäude in WA 2 zu. Der Bebauungsplan bestimmt einen Hö-

henbezugspunkt in der Schulstraße (28,25m üNN). Zugunsten der Bestimmtheit 

der Festsetzung wird diese klare Zuordnung getroffen. 

Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche  

Planungsziel ist einerseits, eine flexible bauliche Nutzung der Baugrundstücke zu 

gewährleisten, andererseits aber auch eine an den Bestand angelehnte, nicht zu 

massive Bebauung sowie eine für die Gemeinde angemessene Wohndichte 

festzusetzen. In Anlehnung an das Ortsbild im ländlichen Raum wird eine offene 

Bauweise mit Einzel-, Doppelhäusern und Hausgruppen festgesetzt. Durch die 

Ausweisung überbaubarer Flächen durch Baugrenzen als Baufenster werden nicht 

überbaubare Flächen definiert. So werden die rückwärtigen Grundstücksbereiche 

von einer Bebauung freigehalten, um zusammenhängende Gartenbereiche zu 

schaffen. 

Erforderliche Grenzabstände richten sich nach der Bauordnung für Nordrhein-

Westfalen. 
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Flächen für Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen  

Um die städtebauliche Ordnung zu wahren, sind im Allgemeinen Wohngebiet Ga-

ragen, Stellplätzen und Nebenanlagen nur innerhalb der überbaubaren Grund-

stücksfläche sowie innerhalb der hierfür vorgesehenen Flächen zulässig.  

Um die für Stellplätze und Zufahrten genutzten Flächen auf den Grundstücken zu 

regeln wird festgesetzt, dass die Breite der Zufahrt von der öffentlichen Verkehrs-

fläche die Breite der Stellplätze, Carports und Garagen nicht überschreiten darf. 

Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 

Insbesondere um den Bedarf an Stellplätzen einzuschränken wird die höchstzu-

lässige Zahl der Wohnungen in den Wohngebäuden auf maximal zwei Wohnungen 

in WA 1 und maximal sechs Wohnung je Einzelhaus in WA 2 begrenzt. 

Verkehrsflächen 

Die Verkehrserschließung erfolgt über die Schulstraße (an den Geltungsbereich 

angrenzend) und über den geplanten Stich. Zudem wird über die Verkehrsfläche 

mit der besonderen Zweckbestimmung Wendeplatz für den Schulbus der westliche 

Teilbereich des WA 2 erschlossen.  

Gehrecht 

Entsprechend des städtebaulichen Konzeptes soll ein für die Allgemeinheit zu-

gänglicher Fußweg die Schulstraße mit der geplanten Stichstraße verbinden. 

Hierzu wird ein Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit auf der Fläche G festge-

setzt.  

Grünordnerische Festsetzungen 

Die grünordnerischen Festsetzungen dienen der Minderung und dem Ausgleich 

von Beeinträchtigungen der Funktions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaus-

halts.  

Laut Artenschutzbeitrag (Graevendal GbR 2022) sind im Bebauungsplan Vermei-

dungsmaßnahmen zur Verhinderung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) sowie CEF-Maßnahmen (continuous eco-

logical functionality-measures) aufzunehmen.  

Gemäß § 44 LWG (Landeswassergesetz) sind im Rahmen der Dachentwässerung 

sowie auf den privaten Erschließungsflächen im WA-Gebiet anfallende, nur 

schwach beaufschlagte Abwässer dem natürlichen Wasserkreislauf wieder zuzu-

führen. Hierzu ist eine Versickerung über die belebte Bodenschicht vorzunehmen. 

Flache und flach geneigte Dächer (<10°) von Nebenanlagen, überdachten Stell-

plätzen und Garagen sind dauerhaft zu begrünen. Mit einer Dachbegrünung kann 

ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung der Wärmerückstrahlung versiegelter Flä-

chen und dem oberflächigen Niederschlagswasserabfluss geleistet werden. Wei-

terhin kann auch im Bereich extensiv begrünter Flachdächer neuer Lebensraum 

für Flora und Fauna entstehen.  

Zur Erhöhung der Strukturvielfalt und des Gehölzanteils in den Wohnbauflächen 

sind 10% der Grundstücksfläche mit standortheimischen Gehölzen zu bepflanzen 
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sowie je nach Grundstücksgröße mit ein bis zwei standortheimischen Laubbäumen 

gemäß Pflanzliste zu bepflanzen. Der Standort der Pflanzung kann innerhalb der 

nach GRZ zu erbringenden Freiflächen frei auf dem Grundstück gewählt werden 

(mit Ausnahme der Grundstücke mit Pflanzgebot).  

Für die Grundstücke, für die ein Pflanzgebot in der Planzeichnung verortet ist, ist 

eine Schnitthecke mit standortheimischen Sträuchern anzulegen. Die Pflanzung 

ist am südlichen Rand der Grundstücke für Hausgruppen verortet mit dem Ziel, 

eine ortbildtypische Eingrünung der Wohnbaufläche zur Schulstraße herzustellen. 

Das Pflanzgebot Schnitthecke kann auf die Mindestbegrünung angerechnet wer-

den. 

6.6 Begründung der örtlichen Bauvorschriften  

Um bestimmte städtebaulichen und gestalterischen Absichten zu verwirklichen, 

können im Bebauungsplan gemäß § 86 Abs. 2 Nr. 4 BauO NRW Anforderungen 

unter anderem an die äußere Gestaltung von baulichen Anlagen und Freiflächen 

gestellt werden. Diese Vorschriften berücksichtigen das bestehende Ortsbild, ha-

ben die Ausbildung typischer Gestaltungsmerkmale zum Ziel und werden Bestand-

teil der Satzung. 

Besondere Anforderungen an die äußerliche Gestaltung bauliche Anlagen  

Um ein harmonisches Siedlungsbild zu erzielen und störende Effekte zu vermei-

den trifft der Bebauungsplan Vorgaben zur Materialauswahl und Oberflächenge-

staltung.  

Durch Vorgaben zur Dachform werden Störungen des Ortbildes vermieden und 

das Erscheinungsbild der Gebäude der bereits bestehenden Wohnbebauung an-

gepasst. Durch Materialvorgaben für die Dacheindeckung sollen weiterhin Verun-

reinigungen des Niederschlagswassers und des Bodens verhindert werden. 

Um eine Nutzung erneuerbarer Energien zu ermöglichen und zu fördern, sind An-

lagen für Photovoltaik und thermische Solarnutzung unter Berücksichtigung der 

Bestimmungen des Bebauungsplanes zugelassen. 

Um entsprechend des Ortsbildes in relativ ebenem Gelände herausgehobene Kel-

lergeschosse einzugrenzen, wird die Sockelhöhe auf ein ortsübliches, geringes 

Maß begrenzt.  

Gestaltung der Stellplätze für Kraftfahrzeuge und der unbebauten Flächen der be-

bauten Grundstücke 

Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs soll im Bereich der privaten Grundstü-

cke erfolgen. Es wird daher die Vorgabe getroffen zwei Stellplätze je Einfamilien-

haus / Doppelhaushälfte / Reihenhauseinheit in WA 1 nachzuweisen. In Anlehnung 

an die StellplatzVO NRW sind für Mehrfamilienhäusern (WA 2) je Wohneinheit ein 

Stellplatz zu schaffen. Weiterhin werden wasserdurchlässige Oberflächen für die 

Gestaltung der Stellplätze vorgeschrieben, um eine Versickerung von Nieder-

schlagswasser auf diesen Flächen zu ermöglichen. 
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Mit dem Baugebiet wird aus Gründen der Ortsgestaltung und des Klimaschutzes 

ein durchgrüntes Wohngebiet angestrebt. Daher werden Vorschriften zur Begrü-

nung und landschaftsgerechten Gestaltung der privaten Hausgärten erlassen. 

Für ein einheitliches, ruhiges und durchgrüntes Siedlungsbild erfolgen Vorgaben 

zur Gestaltung von Einfriedungen. Zu den öffentlichen Verkehrsflächen sowie ent-

lang der Schulstraße werden Einfriedungen der Grundstücke mit Laubgehölz-

hecken in der Höhe von maximal 1,80 m vorgegeben. Zäune der zugelassenen Art 

sind hinter den Heckenpflanzungen auf den privaten Grundstücken anzuordnen. 

Hier ist auch auf das Pflanzgebot für eine Schnitthecke entlang der Schulstraße 

hinzuweisen.  

Um eine effiziente Flächennutzung sicherzustellen, sind bei den Zufahrten zu dop-

pelten Grenzgaragen keine Einfriedungen zulässig. Ein gegenseitiges Überfahren 

der Zufahrten ist hier zu ermöglichen. 

6.7 Kennzeichnung, nachrichtliche Übernahme und Hinweise  

C KENNZEICHNUNG § 9 ABS. 5 BAUGB  

Das Plangebiet liegt in einer Fläche unter denen der Bergbau umgeht oder die für 

den Abbau von Mineralien bestimmt sind (Bergwerksfeld „Walter 53" (Steinkohle)). 

D HINWEISE ZUM PLANVOLLZUG  

D.1 Denkmalpflege und archäologische Bodenfunde 

Die auf der Denkmalliste der Gemeinde Weeze geführte Pfarrkirche Heilig Kreuz 

liegt in unmittelbarer Umgebung zum Plangebiet (Auf der Schanz 58). Gemäß § 3 

DSchG NRW besteht bei Bauvorhaben in der Umgebung von Denkmälern ein 

Rücksichtnahmegebot (§ 3 DSchG NRW). Bei Bauantragsstellung ist eine denk-

malrechtliche Erlaubnis bei der Unteren Denkmalbehörde einzuholen und gemäß 

§ 9 Abs. 2 DSchG NRW Ausführungsdetails zum Beispiel im Hinblick auf die Farb-

gebung abzustimmen. 

Bei der Durchführung von Erdarbeiten ist das Auftreten von Bodendenkmälern 

nicht auszuschließen. Beim Auftreten archäologischer Bodenfunde und Befunde 

ist die Gemeinde als Untere Denkmalbehörde unverzüglich zu informieren. Die 

Funde sind zunächst unverändert zu erhalten. Auf die Pflichten bei der Entdeckung 

von Bodendenkmälern gemäß §§ 15, 16 DSchG NRW wird hingewiesen. 

D.2 Kampfmittel 

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel gefunden werden, sind die Arbeiten aus Si-

cherheitsgründen umgehend einzustellen und der Kampfmittelbeseitigungsdienst 

der Bezirksregierung Düsseldorf oder die nächstgelegene Polizeidienststelle un-

verzüglich zu verständigen.  

D.3 Boden  

Die Vorgaben des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) sind zu beachten. 
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D.4 Vorbeugende Artenschutzmaßnahmen nach BNatSchG 

Im Zusammenhang mit Bauvorhaben im Geltungsbereich sind die Vorgaben des 

besonderen Artenschutzes zu beachten. Dabei geht es vor allem darum, dass un-

ter Schutz stehende Tiere grundsätzlich nicht getötet oder gestört werden dürfen. 

In diesem Zusammenhang können auch Gehölzbeseitigungen eventuell zeitlichen 

Beschränkungen unterliegen. Es ist deswegen anzuraten, rechtzeitig vor Beginn 

einer solchen Maßnahme mit der zuständigen Naturschutzbehörde abzuklären, ob 

die einschlägigen Vorschriften eine individuelle Betroffenheit zur Folge haben. Sie 

könnte Restriktionen beim Bauablauf mit sich bringen, die ein vorausschauendes 

Vorgehen im Hinblick auf die Umsetzung der Planung erfordern. 

D.5 Beleuchtung  

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von Fledermäusen und Insekten ist die 

Außenbeleuchtung im öffentlichen und privaten Raum zum Boden auszurichten. 

Für die Beleuchtung sind „fledermausfreundliche“ Lampen mit einem möglichst en-

gen Wellenlängenbereich von 570 bis 630 nm oder monochromale Lampen im 

Wellenlängenbereich von 590 nm zu verwenden. 

D.6 Erdbebenzone  

Die Gemarkung Weeze der Gemeinde Weeze ist der Erdbebenzone 0 und geolo-

gischer Untergrundklasse S zuzuordnen. Innerhalb der Erdbebenzone Null müs-

sen gemäß DIN 4149 für übliche Hochbauten keine besonderen Maßnahmen hin-

sichtlich potenzieller Erdbebenwirkungen ergriffen werden. 

D.7 Rückstrahlung von Bau- und Gestaltungsmaterialien 

Versiegelte Flächen heizen sich stärker auf als unversiegelte. Die Wärmebelas-

tung kann durch entsprechende Materialauswahl reduziert werden (Grad der Ober-

flächenerwärmung). Die Erwärmung einer Oberfläche wird maßgeblich durch ihr 

stoffspezifisches Reflexionsvermögen (Albedo) bestimmt. Um eine Überwärmung 

von Oberflächen zu vermeiden sollten helle Oberflächengestaltungen und Werk-

stoffe zum Einsatz kommen. Diese verfügen über ein hohes Rückstrahlvermögen. 

Sie reflektieren die eintreffende Energie stärker als dunkle, sodass die Oberfläche 

weniger stark erwärmt wird. Im Zusammenspiel mit den Materialeigenschaften, 

Wärmeleitfähigkeit und Wärmespeicherkapazität wird so auch der Wärmedurch-

lass ins Gebäudeinnere reduziert. Kühlere Flächen strahlen zudem nachts weniger 

Wärme ab und erleichtern den nächtlichen Abbau von Wärmeinseln. 

D.8 Oberflächenbefestigung 

Zur Reduzierung des oberflächigen Niederschlagswasserabflusses wird für unter-

geordnete Erschließungsflächen und Stellplätze die Befestigung mit wasserdurch-

lässigen Belägen wie z.B. Rasengittersteinen, wasserdurchlässige Pflasterbeläge, 

Pflaster- und Plattenbeläge mit breiter Fuge, Schotter und Kies etc. empfohlen. 

D.9 Schutz bestehender Gasleitungen  

Im Plangebiet befinden sich Gasleitungen der GELSENWASSER Energienetze 

GmbH. Das Anpflanzen von Bäumen und sonstigen Pflanzungen im Bereich der 

bestehenden Gasleitungen ist unzulässig, wenn hierdurch die Betriebssicherheit 
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und die Reparatur-möglichkeit beeinträchtigt werden. Das Merkblatt DWA-M 162 

bzw. GW 125 (M) über „Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle" ist zu beach-

ten. Es sind vorab die Baumstandorte und entsprechende Sicherungsmaßnahmen 

abzustimmen. 

 
7 Flächenbilanz  

 

  m ² % 

Allgemeines Wohngebiet  4.240 77 

Verkehrsfläche  731 12 

Verkehrsfläche,  

Zweckbestimmung Haltepunkt  515 10 

Öffentlich Grünfläche,  

Zweckbestimmung Verkehrsgrün  3 1 

Fläche Geltungsbereich  5.489 100 

Abb. 9: Flächenbilanz  
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